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Gliederung

• Vorstellung der Stiftung Umweltenergierecht

• Energiewende und Recht – ein kompliziertes Verhältnis

• Rolle des Rechts bei der Transformation der Energieversorgung

• Zur Verbindlichkeit von Klimaschutzzielen

• Zum Verhältnis von Markt und Recht

• Zur Figur der Technologieneutralität

• Recht als „Enabler“ für Innovationen 

• Recht als „Hemmschuh“ für Entwicklung

• (Zwischen-)Fazit
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STIFTUNG UMWELTENERGIERECHT
– ZUKUNFTSWERKSTATT
FÜR DAS RECHT DER ENERGIEWENDE
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Zukunftswerkstatt für
den Rechtsrahmen der Energiewende

• Gemeinnütziges, spezialisiertes 
Forschungsinstitut

• Leitfrage: Wie muss sich der 
Rechtsrahmen verändern, damit 
die energie- und klimapolitischen 
Ziele erreicht werden?

• Beratung in 
Gesetzgebungsprozessen

• Interdisziplinäre Forschungspartner 

• Enger Austausch mit der Praxis
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ENERGIEWENDE UND RECHT
– EIN KOMPLIZIERTES VERHÄLTNIS
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Von den Versuchen einer Vermessung des Energierechts …

Quelle: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/

gesetzeskarte.pdf?__blob=publicationFile&v=40
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… bis zum Versuch, Komplexität abzubilden

Quelle: https://www.beckerbuettnerheld.de/en/press/news-

archive/article/news/13750-richtlinien-gesetze-und-verordnungen-im-

energiesektor-das-poster-zur-normenvielfalt/
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ROLLE DES RECHTS BEI DER TRANS-
FORMATION DER ENERGIEVERSORGUNG
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Energiewende als technisch-ökonomisch-sozialer Prozess

• Herausforderung: Neue Technik und neue Verfahren
als Erfolgsbedingungen der Energiewende

– Transformation ist ein umfassender Veränderungsprozess aus neuen 
Techniken und Verfahren sowie Prozessabläufen

– Wind und PV als zentrale Elemente des zukünftigen Energiesystems 
erhöhen Komplexität

– Beschränkte Kenntnisse über zukünftig zur Verfügung stehende Techniken 
und Lösungsansätze erschweren Entscheidungen

– Neuer Strom-Wärme-Verkehrs-Verbund entwickeln (Sektorenkopplung)

• Änderungen betreffen in erster Linie Technik und deren Anwendung und 
damit ökonomische und ökologische sowie soziale und soziologische 
Aspekte
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Externe Anforderungen dominieren Transformation

• Veränderungen müssen – gemessen an den Erkenntnissen der 
Klimawissenschaft – in einem extrem kurzfristigen Zeitfenster 
ablaufen

• Veränderungen aufgrund der Homogenität des Gutes Energie 
vermutlich nicht nachfragegetrieben

• Transformation überwiegend kein evolutiver Prozess, sondern 
weitestgehend infolge externer Änderungsimpulse

• Impulse im demokratischen Rechtsstaat durch Gesetze oder 
innerhalb des gesetzlichen Rahmens
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ZUR VERBINDLICHKEIT VON 
KLIMASCHUTZZIELEN
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Zielverfehlung begegnen durch …

Quelle: https://www.dw.com/de/deutschland-verpatzt-klimaziel-

deutlich-merkel-fridays-for-future-cdu-spd-klimaschutz-co2/a-51064146

Quelle: https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/deutschland-verpasst-

klimaziele-fuer-2020-a-1251847.html
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… die verbindliche Normierung der Ziele?

Quelle: https://www.deutschlandfunk.de/nachhaltige-entwicklung-

verbindlichkeit-im-klimaschutz.1148.de.html?dram:article_id=443670

Quelle: https://www.bundesregierung.de/breg-

de/themen/klimaschutz/kimaschutzgesetz-beschlossen-1679886
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Was ein Klimaschutzgesetz ist – und was nicht

• KSG sind typischerweise Zielkoordinationswerkzeuge und 
Planungshilfen.
– Es geht um die Festlegungen und Zielen und die Evaluation der 

Zielerreichung.

– Daneben können als „atypischer“ Inhalt auch Verpflichtungen der 
öffentlichen Hand („Vorbildfunktion“) und vereinzelt materielle 
Regelungen enthalten sein.

• KSG sind keine Klimaschutzinstrumente i.e.S.
– Zur Erreichung der dort festgeschriebenen Ziele ist es zwingend 

erforderlich, dass Maßnahmen ergriffen und Instrumente 
implementiert werden.

– Diese werden regelmäßig außerhalb eines KSG geregelt.
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Das KSG ist beschlossen …
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… und bietet langfristig nur eingeschränkte Orientierung …
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… wenn auch kurzfristig (zu) detaillierte Vorgaben



www.stiftung-umweltenergierecht.de18

Die Rechtswirkungen von Klimaschutzgesetzen

• Ein KSG wird als Parlamentsgesetz verabschiedet und entfaltet 
damit folgende Rechtswirkungen:
– Es bindet die Bunderegierung, soweit dieser Aufgaben 

zugewiesen werden.

– Es  bindet die vollziehende Gewalt, soweit diese Adressat der 
KSG ist (z.B. Datenerfassung, Vorbildfunktion).

– Es eröffnet ggf. die Möglichkeiten zum Erlass von 
Rechtsverordnungen.

• Die Rechts- und Bindungswirkung reicht aber nur soweit, wie 
die materiellen Vorgaben eines KSG reichen.
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Fehlende Rechtsbindung gegenüber dem Gesetzgeber

• An der entscheidenden Stelle endet die 
Rechtsbindungswirkung eines KSG: Der Gesetzgeber wird 
durch einfaches Parlamentsgesetz nicht gebunden.
– Dies gilt für den Fachgesetzgeber, der die erforderlichen 

Instrumente schaffen muss.

– Dies gilt auch für den Haushaltsgesetzgeber, der frei über die 
Einnahmen und Ausgaben verfügen kann.

• Mit jedem späteren Gesetz kann ein KSG geändert werden, 
entweder ausdrücklich oder über die bekannten 
Kollisionsregeln (lex posterior bzw. lex specialis).
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Fazit: Gut, aber nicht die Lösung aller Probleme

• Ein KSG des Bundes ist ein für die Erreichung der Klima-
schutzziele hilfreicher Baustein der Klimaschutz-Governance

• Entscheidend sind letztlich allein die Instrumente

• Viele Hoffnungen und Kritikpunkte am KSG erscheinen von einem 
fehlerhaften Verständnis des Rechts getragen zu sein 

• Erst durch konkrete Zielfestlegungen und „entpolitisierte“ 
Bewertungen lässt sich die Instrumentendiskussion versachlichen
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ZUM VERHÄLTNIS VON MARKT UND RECHT
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Der Emissionshandel und das Recht 

Quelle: https://www.eex.com/en/market-data/environmental-markets/auction-

market/european-emission-allowances-auction#!/2016/10/07
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Ein Emissionshandel, der zunächst keiner ist
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Mengensteuerung = Nachfrage bestimmt die Auktionsmenge?
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Das EEG und die Schaffung von Märkten

Quelle: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_

Institutionen/Ausschreibungen/Wind_Onshore/BeendeteAusschreibungen/BeendeteAusschreibungen_node.html
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Verbote als Marktöffner

Quelle: https://www.bundesregierung.de/breg-

de/themen/klimaschutz/kimaschutzgesetz-beschlossen-1679886
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Recht und Markt – zwei Seiten einer Medaille

• Der im politischen Diskurs regelmäßig präsente (vermeint-
liche) Gegensatz von (Ordnungs-)Recht und Markt ist aus 
rechtswissenschaftlicher Perspektive nicht nachvollziehbar

• Recht und Markt sind komplementäre Ergänzungen

• Relevanz der jeweiligen Sphäre variiert in Abhängigkeit von 
der jeweiligen Ausgestaltung und Dominanz

• Die Wirkung von Recht variiert dabei zudem nach seiner 
Rechtsnatur und unterscheidet sich zwischen bürgerlichem 
und öffentlichem Recht
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ZUR FIGUR DER 
TECHNOLOGIENEUTRALITÄT
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Technologieneutrales Rechts als ständige Forderung …

Quelle: https://www.zeit.de/2019/35/isabel-schnabel-

wirtschaftswissenschaftlerin-oekonomie-oekologie-co2-neutralitaet/seite-2
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… und regelmäßigem Mythos

• Auch die Forderung nach „technologieneutralen Gesetzen“ ist 
aus rechtswissenschaftlicher Perspektive nicht nachvollziehbar

• Auch offen formulierte Normen entfalten differenzierte 
Wirkungen und damit ökonomische Lenkungswirkung

• Technologieoffenheit kann daher ein hohes Maß an 
Technologiedifferenzierung erfordern

• Partielle (anfängliche) Technologieneutralität kann auch durch 
das Verbot einer bestimmten (marktbeherrschenden) Technik 
erreicht werden
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RECHT ALS „ENABLER“ FÜR INNOVATIONEN 
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• Elemente des Rechtsrahmens eröffnen auf vielfältige Weise 
Lernfelder für Technologie- und Verfahrensentwicklung

– Planerische Vorgaben, wie Degressionen und dynamisches Recht

– Spezialtatbestände

– Forschungsförderung und Markteinführung

– Experimentieren und Erproben durch Reallabore & Co.

• Stabile Rahmenbedingungen ermöglichen Planbarkeit, gerade 
bei langlebigen Wirtschaftsgütern

• Planbarkeit ermöglicht Entwicklungszyklen und Entwicklung von 
Unternehmen sowie Branchen

Verschiedenartige Elemente der Innovationsförderung
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RECHT ALS „HEMMSCHUH“ FÜR ENTWICKLUNG
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• Ausgestaltung des Rechts kann Effekte hervorrufen, die einer 
Ziel- und Zweckerreichung entgegenstehen

• Lückenhaftigkeit des Regelwerks und unzureichendes 
Ambitionsniveau

• Beschränkung auf Angebotsinstrumente bei der Substitution

• „Stückwerk“ der einzelnen Elemente des Regelwerks aufgrund 
historischer Entstehung behindert übergreifende Entwicklungen

• Unklare Rechtslage auch infolge vielfältiger Änderungen

• Hemmnisse aufgrund von Ankündigungseffekten

Bewusste und unbewusste Hindernisse durch Recht
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(ZWISCHEN-)FAZIT
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Klimaschutzrecht – damit die Ziele erreicht werden können

Quelle: https://www.deutschlandfunk.de/klimapaket-so-verpasst-deutschland-

seine-klimaziele.720.de.html?dram:article_id=460668
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• Ohne passenden Rechtsrahmen wird die Energiewende nicht 
gelingen

• Die politische Diskussion etwa um Verbindlichkeit, Markt und 
Recht oder Technologieneutralität verkennt häufig die Wirkung 
von Recht

• Hemmnisse verkomplizieren und verteuern die Energiewende

• Der heutige Rechtsrahmen muss daher umfassend überarbeitet 
werden

Recht ist zentrales Werkzeug für die Energiewende
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Newsletter
Info|Stiftung Umweltenergierecht
informiert periodisch über die 
aktuellen Entwicklungen

Webseite
www.stiftung-umweltenergierecht.de
als Informationsportal

Social Media
aktuelle Informationen auf 
Facebook und Twitter

Bleiben Sie auf dem Laufenden

http://www.stiftung-umweltenergierecht.de/
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